
Senatsbeschluss 24.4.24 – im Genehmigungsverfahren 

Zweite Satzung zur Änderung der Fachprüfungsordnung für das 
Fach Geschichte im Interdisziplinären Bachelorstudiengang, im 

Interdisziplinären Masterstudiengang und im Lehramtsstudiengang 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt  

(FPO Geschichte) 
 

Vom TT.MM.JJJJ 

 

 

Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern 
vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 
folgende Änderungssatzung: 

§ 1  

Die Fachprüfungsordnung für das Fach Geschichte im Interdisziplinären Bachelorstudiengang, im 
Interdisziplinären Masterstudiengang und im Lehramtsstudiengang der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (FPO Geschichte) vom 17. September 2020 (Amtsblatt der Stiftung Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt, Jg. 44, Nr. 2/2020, S. 54), geändert durch Satzung vom 18. Oktober 
2022 (Amtsblatt der Stiftung Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Jg. 46, Nr. 2/2022, S. 35), wird 
wie folgt geändert: 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Formulierung „XX.XX.XXXX“ durch das Datum „8. Dezember 
2022“ ersetzt. 
 

b) In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „Aisthesis: Kultur und Medien“ durch die Worte 
„Aisthesis.Kultur- und Medienwissenschaften“ ersetzt. 
 

c) In Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„4. im Profil Antikeplus die Teildisziplin Alte Geschichte im Umfang von mindestens 40 
ECTS-Punkten“ 

 
d) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 1 werden die Worte „Aisthesis: Kultur und Medien“ durch die Worte   
       „Aisthesis.Kultur- und Medienwissenschaften“ersetzt. 
 
 bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Für das Profil Antikeplus sind die erfolgreich zu absolvierenden Module in § 7 
geregelt.“ 

2. In § 7 werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt: 

„(2) Im Profil Antikeplus sind aus der Teildisziplin Alte Geschichte folgende Pflichtmodule im 
Umfang von 15 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren:  

1. Einführung in die Alte Geschichte, 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung Klausur (45 
Minuten) 



   

2 
 

2. Konkretisierungen zu Themen und Fragestellungen der Alten Geschichte: 5 ECTS-
Punkte, Anwesenheit im Proseminar, Modulprüfung: mündliche Prüfung (15 
Minuten) oder Hausarbeit (12-15 Seiten), Mehrfachwahl im Wahlpflichtbereich 
möglich 

3. Vertiefung Alte Geschichte: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Hausarbeit (18-20 
Seiten), Mehrfachwahl im Wahlpflichtbereich möglich 

(3) Folgende Wahlpflichtmodule können im Profil Antikeplus gewählt werden: 

1. Praxismodul in der Alten Geschichte: Film, Theater, Literatur und neue Medien: 5 
ECTS-Punkte, Modulprüfung: Entwicklung eines Konzepts (6-8 Seiten), 
Mehrfachwahl möglich 

2. Praxismodul in der Alten Geschichte: Erinnerungsorte, Jubiläen, Museen und 
Gedenkstätten: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: Entwicklung eines Konzepts (6-8 
Seiten), Mehrfachwahl möglich 

3. Lehrforschungsprojekt in der Alten Geschichte: 5 ECTS-Punkte, Modulprüfung: 
Präsentation (20 Minuten) oder Entwicklung eines Konzepts (6-8 Seiten), 
Mehrfachwahl möglich“ 

 
3. § 15 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Nr. 5 werden nach den Worten „(6-8 Seiten)“ das Komma und die Worte 

„Mehrfachwahl möglich“ gestrichen. 
 

b) In Nr. 9 werden die Worte „Aisthesis: Kultur und Medien“ durch die Worte 
„Aisthesis.Kultur- und Medienwissenschaften“ ersetzt. 
 

4. In § 16 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „Aisthesis: Kultur und Medien“ durch die Worte 
„Aisthesis.Kultur- und Medienwissenschaften“ ersetzt. 
 
In § 26 Nr. 9 werden die Worte „Aisthesis: Kultur und Medien“ durch die Worte „Aisthesis.Kultur- 
und Medienwissenschaften“ ersetzt. 

 

 

§ 2 

 

1Diese Satzung tritt ab 1. Oktober 2024 in Kraft und gilt für alle Studierenden, die ihr Studium   im Fach 
Geschichte ab diesem Zeitpunkt aufnehmen. 2Studierende, die ihr Studium im Fach Geschichte vor 
diesem Zeitpunkt aufgenommen haben, können den Wechsel in den Geltungsbereich dieser Satzung 
erklären.  

 

 

 

 


